
 

„Berufstätig und trotzdem studieren – ein Projekt der FHD Dresden“, 
gefördert durch 
    

Allgemeine Informationen 
Hochschulzugang Studiengang 
Sozialpädagogik & Management 
1.1 Vollzeitstudium/Teilzeitstudium (Präsenz) 

HZB nach §17 SächsHSG (Abitur, FOS, …) ohne Berufsausbildung 

 problemlose Zulassung 
 3 Jahre Vollzeit- bzw. 4 Jahre Teilzeitstudium 
 495,-  €/je Monat, zzgl. 200,- € Einschreibegebühr 

HZB nach §17 SächsHSG (Abitur, FOS, …) mit Ausbildung zum 
Erzieher/Heilerziehungspfleger 

 Zulassung mit pauschaler Anerkennung und Einstufung in das 3. Semester 
 2 Jahre Vollzeit- bzw. 3 Jahre Teilzeitstudium 
 495,-  €/je Monat, zzgl. 200,- € Einschreibegebühr 

Realschulabschluß, Berufsausbildung und Abschluß als Erzieher Heilerziehungspfleger 

 entspricht nach KMK-Beschluß vom 06.03.09 einer Aufstiegsfortbildung  und führt 
zu einer (in diesem Fall) fachgebundenen Hochschulzulassung  

 nach „Ländergemeinsame Strukturvorgaben…“ (Handreichung des 
Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz von 25.03.11), Absatz 1.3 gilt 
„Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, aufgrund 
derer der Zugang zum Studium eröffnet wurde, können zusätzlich auch angerechnet 
werden“ erfolgt eine pauschale Anrechnung und Einstufung in das 3. Semester 

 Zulassung mit pauschaler Anerkennung und Einstufung in das 3. Semester 
 Empfehlung: Teilnahme am Brückenkurs!!! 
 2 Jahre Vollzeit- bzw. 3 Jahre Teilzeitstudium 
 495,-  €/je Monat, zzgl. 200,- € Einschreibegebühr 

Realschulabschluß, Berufsausbildung und mind. 2-jähriger Berufspraxis, aber kein 
Abschluß als Erzieher Heilerziehungspfleger 

 Zulassung auf Grundlage einer Hochschulzulassungsprüfung möglich 
 Empfehlung: Teilnahme am Brückenkurs!!! 
 3 Jahre Vollzeit- bzw. 4 Jahre Teilzeitstudium 
 495,-  €/je Monat, zzgl. 200,- € Einschreibegebühr 
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1.2 Berufsbegleitendes Studium 

Grundsätzlich sollte eine Ausbildung als Erzieher/Heilerziehungspfleger 
vorhanden sein und eine Tätigkeit im Beruf (Arbeitsvertrag) 

HZB nach §17 SächsHSG (Abitur, FOS, …) mit Ausbildung zum 
Erzieher/Heilerziehungspfleger 

 Zulassung mit pauschaler Anerkennung und Einstufung in das 3. Semester 
 3 Jahre berufsbegleitendes Studium (2 – 3 mal monatlich 

Freitagnachmittag/Sonnabend) 
 Nach Gebührenliste 

Realschulabschluß, Berufsausbildung und Abschluß als Erzieher Heilerziehungspfleger 

 entspricht nach KMK-Beschluß vom 06.03.09 einer Aufstiegsfortbildung  und führt 
zu einer (in diesem Fall) fachgebundenen Hochschulzulassung  

 nach „Ländergemeinsame Strukturvorgaben…“ (Handreichung des 
Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz von 25.03.11), Absatz 1.3 gilt 
„Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, aufgrund 
derer der Zugang zum Studium eröffnet wurde, können zusätzlich auch angerechnet 
werden“ erfolgt eine pauschale Anrechnung und Einstufung in das 3. Semester 

 Empfehlung: Teilnahme am Brückenkurs!!! 
 Zulassung mit pauschaler Anerkennung und Einstufung in das 3. Semester 
 3 Jahre berufsbegleitendes Studium (2 – 3 mal monatlich 

Freitagnachmittag/Sonnabend) 
 Nach Gebührenliste 

 

1.3 Weitere Möglichkeit: 

Berufsbegleitend ohne einschl. Ausbildung, aber Tätigkeit im relevanten Arbeitsbereich 
(wenn genügend Bewerber) 

HZB nach §17 SächsHSG (Abitur, FOS, …) ohne Berufsausbildung 

 problemlose Zulassung 
 4 Jahre berufsbegleitendes Studium (2 – 3 mal monatlich 

Freitagnachmittag/Sonnabend) 
 Nach Gebührenliste 

Realschulabschluß, Berufsausbildung und mind. 2-jähriger Berufspraxis, aber kein 
Abschluß als Erzieher Heilerziehungspfleger 

 Zulassung auf Grundlage einer Zulassungsprüfung 
 Empfehlung: Teilnahme am Brückenkurs!!! 
 4 Jahre berufsbegleitendes Studium (2 – 3 mal monatlich 

Freitagnachmittag/Sonnabend) 
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 Nach Gebührenliste  
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2 Studienorganisation 

2.1 Vollzeitstudium 
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8:00 Uhr – 17:30  

2.2 Teilzeitstudium 

 


